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Anlage 1
Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen in der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern
	Lfd. Nr.
	Handlungsfeld

Zielsetzung
(ggf. Angabe der einschlägigen Artikel des Übereinkommens)
	Zuständigkeiten
	Zeitlicher Rahmen
	Maßnahmen

Programme

Aktionspläne

Vergleichbares

Gute Beispiele

vor und nach der UN-Konvention

	
	1
	2
	3
	4

	
	
	StK
	
	

	1
	Zugang zu Informationen, das Recht der freien Meinungsäußerung und Meinungsfreiheit 
(Art. 21)
	Referat Rundfunk, Justitiariat
	fortlaufend


	Länder haben im Rundfunkstaatsvertrag Anliegen in § 3 Abs. 2 RStV aufgegriffen, Veranstalter werden angehalten, „über ihr bereits bestehendes Engagement hinaus im Rahmen ihrer technischen und finanziellen Möglichkeiten barrierefreie Angebote vermehrt auf(zu)nehmen

Thema in § 23 Allgemeine Programmgrundsätze im Rundfunkgesetz M-V aufgegriffen (Abs. 1 Satz 3, die Programme sollen „…auf ein diskriminierungsfreies Miteinander unter Beachtung der Belange behinderter Menschen hinwirken.“

Beim NDR lassen sich zwei Bereiche unterscheiden:

· Mediale Darstellung des Themas

Thema wird insbesondere in Informations- und Ratgebersendungen aufgegriffen und in fiktionale Handlungen integriert bzw. als Protagonisten tauchen Menschen mit Behinderungen auf,

· Zugangsfreiheit

dazu dienen Audiodeskription und Untertitelung sowie Angebote im Videotext und auf ndr.de,

NDR hat als erste ARD-Anstalt ein spezielles Projekt „barrierefreier Rundfunkzugang“ aufgelegt, die betroffenen Gruppe/Personen haben einen unmittelbar für die Belange zuständigen Ansprechpartner im NDR

StK bestärkt den NDR sowie alle Sender in diesen Bemühungen und steht als Ansprechpartner und Mittler dem Sender und der AG Medienkompetenz des IFR jederzeit zur Verfügung

Berichterstattung im Nordmagazin

	
	
	
	
	

	
	
	PStFG
	
	

	2
	Frauen mit Behinderungen 
(Art. 6, Art. 28 )
	PStFG
	fortlaufend
	Ausgestaltung des § 4 LBGG M-V – Frauen mit Behinderung 

M-V hat ein gut aufeinander abgestimmtes Hilfsnetz für Frauen und deren Kinder, die von häuslicher Gewalt betroffen sind.
Entsprechende Hilfseinrichtungen stehen allen Frauen offen und sollen diesen zugänglich sein.
Um den besonderen Interessen behinderter Frauen Rechnung zu tragen, ist in Ziff. 4.1 der Richtlinie der PStinFG zur Förderung von Frauenhäusern und Beratungsstellen für Opfer sexueller und häuslicher Gewalt, Interventionsstellen, einer Koordinierungsstelle und Männerberatungsstellen vom 01.01.2009 festgelegt, dass die Beratungs- und Hilfseinrichtungen den Anforderungen an einen barrierefreien Zugang im Sinne des LBGG M-V möglichst Rechnung zu tragen haben.

	
	
	
	
	

	
	
	JM
	
	

	3
	Zugang zur Justiz

(Art.13)
	JM
	fortlaufend
	Barrierefreiheit von Justizgebäuden

Verpflichtung der Behördenleiter zur aktiven Umsetzung des LBGG M-V

· Verpflichtung zur Heranziehung eines Gebärdendolmetschers in Verwaltungsverfahren

· schrittweise Berücksichtigung der Belange von Menschen mit Behinderungen bei der Gestaltung von schriftlichen Bescheiden, Allgemeinverfügungen, öffentlich rechtlichen Verträgen und Vordrucken

· schrittweise Einführung barrierefreier Informationstechnik
Erlass vom 25.04.2007 zur Zugänglichmachungsverordnung (§ 4 Abs. 2 Satz 2)

· Verpflichtung, berechtigte Personen auf ihre Ansprüche hinzuweisen, Möglichkeit der Übersetzung von Dokumenten in Braille-Schrift (u. a. beim Blinden- und Sehbehindertenverein M-V in Rostock)

Zur Teilhabe sehbehinderter Menschen am Erwerbsleben im Geschäftsbereich des JM werden derzeit spezielle Hard- und Software eingesetzt.
Zukünftige Fachverfahren werden auf die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angepasst.

	
	
	
	
	

	
	
	WM
	
	

	4
	Einbeziehung in die Gemeinschaft
(Art. 19)
	Bäderverband M-V e.V.
	Januar 2010 bis November 2010
	Projekt: „Konkreter Anpassungsbedarf an den demographischen Wandel unter besonderer Berücksichtigung von ganzjährigen Mehrgenerationsangeboten“

(Sieger im Ideenwettbewerb 2009)

Einbeziehung des Vereins „Ohne Barrieren“ e.V. und des Allgemeinen Behindertenverbandes in M-V e.V. in die Projektarbeit

	5
	Schaffung von touristischen Angebotsstrukturen für Familien mit mehrfach schwerstbehinderten Kindern
(Art.30)
	Birkenzweig – mit Handycap Urlaub genießen e.V.
	April 2010 bis April 2011
	Vernetzung mit Ferienwohnungsanbietern, Pflegediensten und weiteren Partnern, um Unterkünfte zu vermitteln, die barrierefrei ausgebaut bzw. orientiert sind

	6
	Teilhabe an öffentlichen Großereignissen 
(Art.30)
	Leistungsanbieter, Kommunen
	bis Ende 2009
	Barrierefreie BUGA 2009 unter Beteiligung von Betroffenenverbänden 

	7
	Schaffung von touristischen Angebotsstrukturen für Menschen mit Behinderungen
(Art. 30)
	Tourismusverband M-V
	2009 - 2012
	Projekt „Barrierefreier Tourismus für Alle“

Netzwerkbildung, Bewusstseinsbildung, Landeswettbewerb „Barrierefrei und Innovativ“, Internetplattform, Weiterbildung unter Beteiligung der Vereine und Verbände

	
	
	
	
	

	
	
	IM
	
	

	8
	Recht auf Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben 
(Art. 29 iVm Art. 9)
	IM
	fortlaufend
	Barrierefreies Wahlrecht

· Bereitstellung von barrierefreien Wahlräumen (Hinweis auf barrierefreie Wahllokale bei Wahlbekanntmachung)

· Wahlordnungen erhalten weitere Regelungen für mobilitätseingeschränkte Wahlberechtigte 
· Leseunkundige und körperlich beeinträchtigte Wahlberechtigte können sich anderer Personen bei Stimmabgabe bedienen (entsprechendes für Briefwahl)

· bei Landtagswahlen haben Blindenvereine Anspruch auf Kostenerstattung für Herstellung vom Stimmzettelschablonen (künftig auch bei Kommunalwahlen)
· Weiterführung des Online-Dienstleistungsportal des Landes M-V, Rubrik „Lebenslagen“ 

	9
	Gleichberechtigter Zugang zu Informationen 

(Art. 21)
	IM
	fortlaufend
	Menschen mit Behinderungen wird der Zugang zu allen Informationen nach dem Informationsfreiheitsgesetz M-V barrierefrei zur Verfügung gestellt.

	10
	Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung
(Art. 5)
	IM
	fortlaufend
	Anpassung des geltenden Beamtenrechts an UN-Behindertenrechtskonvention unter Berücksichtigung von § 9 Abs. 3 Landesbeamtengesetz vom 31.12.2009
Gemäß künftiger Allgemeiner Laufbahnverordnung Vorschrift vorgesehen, dass 

· o. a. Paragraph auch gilt bei Übertragung Dienstposten, Beförderungen und Aufstieg, soweit es die Anforderungen des Dienstpostens zulassen

· bei Beurteilung von Leistungen schwerbehinderter Menschen eine etwaige Minderung der Arbeits- und Verwendungsfähigkeit durch die Behinderung zu berücksichtigen ist

	11
	Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport
(Art. 30)
	IM

Landessportbund M-V e.V.

IM
Landessportbund M-V e.V.


	fortlaufend

jährliche Maßnahmen (Veranstaltungen) bzw. Projekte mit einer Laufzeit bis zu drei Jahren
fortlaufend


	· Gesetz zur Sportförderung in M-V (Sportfördergesetz – SportFG M-V) vom 09.09.2002
Behindertensport als ein Ziel der Sportförderung (§1). Die Förderung soll insbesondere „6. Die Lebensqualität von Menschen mit Behinderungen und chronisch Kranken verbessern,“
Bei der Planung von Sportstätten sind laut §7 „die Belange von Menschen mit Behinderungen angemessen zu berücksichtigen“ (Barrierefreies Bauen) 

· Grundsätze für die Förderung des Behindertensports in M-V vom 28.10.1993
Förderung der sportlichen Betätigungen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation und als Mittel der ganzheitlichen Rehabilitation, Sozialisation und Integration

· Richtlinie des Landessportbundes M-V e.V. zur Förderung des Behindertensports in M-V vom 01.07.2002

· Förderung von Sportveranstaltungen und Projekten im Sport auf der Grundlage der „Richtlinie zur Förderung von Projekten im Sport in M-V (Sportprojektförderrichtlinie)“ vom 11.09.2009 Sport- und Integrationsprojekte sowie Veranstaltungen sind vor und nach der UN-Konvention mit Landesmitteln unterstützt worden
· Zuwendungen des Landes für die Finanzierung von zwei hauptamtlichen Stellen im Behindertensport auf der Grundlage der „Richtlinie für die Förderung hauptberuflicher Tätigkeit im Sport“ 

	
	
	
	
	

	
	
	VM
	
	

	12
	Auf- und Ausbau sowie Förderung der öffentlichen und privaten Infrastruktur zur Sicherstellung einer unabhängigen Lebensführung
(Art. 9 iVm Art. 28 und Art. 20)
	VM
	fortlaufend
	· mit § 50 LBO M-V wurden seit 2006 die bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen für Barrierefreiheit in öffentlich zugänglichen baulichen Anlagen und in Gebäuden mit mehr als sechs Wohnungen verbessert

· Einsatz öffentlicher Mittel im Rahmen der Städtebauförderung ist auch zur Verbesserung des barrierefreien Zugangs und der barrierefreien Nutzung möglich 

zur stärkeren Gewichtung dieses Ansatzes soll zukünftig in A 6.5 der Städtebauförderungsrichtlinie die Förderfähigkeit von Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit explizit aufgeführt werden.

· im Rahmen der Wohnungsbauförderung werden Maßnahmen zur Modernisierung, Instandsetzung und Anpassung von Wohnraum an die Belange von Menschen mit Behinderungen und ältere Menschen mit zinsgünstigen Darlehen unterstützt (seit 2008 bislang 61 Maßnahmen)
· Förderung von Anlagen und Fahrzeugen im Öffentlichen Personennahverkehr und im Schienenpersonenverkehr durch das Land wird von deren Barrierefreiheit abhängig gemacht

· Barrierefreiheit in Zügen ist Kriterium bei der Vergabe von Verkehrsleistungen im Schienenpersonenverkehr 
· bei Verkehrsplanungen im Straßen-Neubau sowie im Um- und Ausbau werden die Richtlinien zur Gewährung der Barrierefreiheit umgesetzt.

· Kontinuierliche Verbesserung des barrierefreien Zuganges zu Dienstgebäuden des Landes

	
	
	
	
	

	
	
	BM
	
	

	13
	Weiterentwicklung des Bildungswesens (inclusive Bildung)
Von der Separation über Kooperation zur Integration
(Art. 24 iVm Art. 8)
	BM
	fortlaufend
	· Anpassung des geltenden Rechts an die Vorgaben der UN-Konvention

· Umsetzung neuer gesetzlicher Regelungen nach Novellierung des Schulgesetzes mit dem Schwerpunkt der Integration (Förderverordnung Sonderpädagogik, Verordnung zur Arbeit in der Grundschule, Erlass für Personal mit sonderpädagogischer Aufgabenstellung)
· Maßnahmeplan zur schrittweisen Senkung der Förderschulbesucherquote und dem Ausbau integrativer Beschulungsmöglichkeiten in M-V

· Landesspezifisches Konzept zur weiteren Gestaltung der sonderpädagogischen Förderung in Zusammenarbeit mit der Uni Rostock
· Zentralisierung von Diagnostik und Beratung von sonderpädagogischem Förderbedarf an den Staatlichen Schulämtern

· Einschulung aller lernbeeinträchtigten Kinder im Schuleingangsbereich an Grundschulen im gemeinsamen Unterricht der Regelklasse bzw. in Diagnoseförderklassen (Auslaufen der Jahrgangsstufen 1 und 2 an Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen)

· Fortsetzung integrativer Umgestaltungsprozesse mit dem Beginn in der Grundschule
Initiierung von Vorhaben zur vollständigen Integration von Kindern mit Beeinträchtigungen im Lernen, der Sprache sowie der emotionalen und sozialen Entwicklung, beginnend mit der Jahrgangsstufe 1 der Grundschule in einzelnen Landkreisen und kreisfreien Städten mit wissenschaftlicher Unterstützung der Uni Rostock (1. Region: alle 13 Grundschulen des Landkreises Rügen)

· Erarbeitung und Umsetzung von Aus- und Fortbildungskonzepten für Lehrkräfte aller Schulformen zur Stärkung sonderpädagogischer Diagnostik- und Beratungskompetenz
Aus- und Fortbildungskonzepte u.a. zu Prozessimmanente Diagnostik, Beratung und Förderung bei Lernstörungen und Teilleistungsschwächen und Multimodale Förderung im Anfangsunterricht der Grundschule an allen Staatlichen Schulämtern

	14
	Bewusstseinsbildung
(Art. 8)
	
	
	· Aufklärung und Information der Schulen (Eltern, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Schulträger) sowie Beteiligung der Betroffenen durch kontinuierlichen Dialog

Arbeit an Haltungen, Einstellungen und Akzeptanz im Rahmen von Dienstbesprechungen, Fachtagungen und Veröffentlichungen

· Ressortübergreifende Verabredung strategischer Ziele und Abstimmung von geeigneten Maßnahmen zur Integration in der Schule, Beteiligung der Betroffenen und ihrer Verbände im Prozess 
Einrichtung eines Beirates zur Umsetzung der Integration beeinträchtigter Kinder in der Schule durch das BM (Auftakt 25.02.2010)

	15
	Vorbereitung und Entwicklung nachhaltiger Inklusionsstrategien für ein universelles Design
(Art. 8 iVm Art. 24 und Art. 26)
	BM
	fortlaufend
	Implementierung der „Barrierefreiheit“ in Lehre und Forschung (auf dem Gebiet der Ingenieurwissenschaften bzw. Architektur)



	
	
	
	
	

	
	
	SM
	
	

	16
	Teilhabemöglichkeit von Personenberechtigten mit Behinderungen; 
Zugänglichkeit 
(Art. 9)
	
	ab 01.08.2010
	gesetzlicher Anspruch von Personensorgeberechtigten mit einer Hör- oder Sprachbehinderung auf Bereitstellung von Kommunikationshilfen gemäß KHVO M-V

	17
	Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die GemeinschaftBewusstseinsbildung
(Art. 8)

	SM
	fortlaufend
	Entwicklung eines Geriatrieplans und eines Plans zur Weiterentwicklung eines integrativen Hilfesystems für psychisch kranke Menschen (unter Einbeziehung der Psychiatrie, Psychosomatik und Suchthilfe) 

	18
	Gesundheit
(Art. 25)
	SM
	Inkrafttreten geplant zum Frühjahr 2011
	Berücksichtigung der Belange von Menschen mit Behinderungen bei der Patientenaufnahme und -versorgung sowie Förderung der Barrierefreiheit in Krankenhäusern bei der Novellierung des Landeskrankenhausgesetztes M-V

	19
	Zugänglichkeit
(Art. 9)
	SM
	fortlaufend
	Barrierefreier Zugang zu Gemeinschaftseinrichtungen der Altenhilfe

	20
	Gesundheit
(Art. 25)
	SM
	fortlaufend
	Verbesserung der Versorgung von Menschen mit geistigen Behinderungen oder psychischen Erkrankungen durch niedrigschwellige Betreuungsangebote vor Ort

	21
	Förderung und Stärkung der selbstbestimmten Vertretung der Menschen mit Behinderungen

(Art. 29)
	SM
	fortlaufend
	Beteiligung der Verbände von Menschen mit Behinderungen bei konkreten Gesetzgebungsvorhaben und der Erarbeitung von Verordnungen (Integrationsförderrat)

	22
	Unterstützung der gleichberechtigten Anerkennung der spezifischen kulturellen und sprachlichen Identität, einschließlich Gebärdensprache
(Art. 30)
	SM
	wiederkehrend
	Bereitstellung von zielgruppenorientiertem Informationsmaterial für Menschen mit Behinderungen:  Bereitstellung der Broschüre „Tipps für gehörlose Menschen“

	23
	Zugänglichkeit
(Art. 9 und 30)
	SM
	fortlaufend
	Bereitstellung des Textes des LBGG und seiner Rechtsverordnungen in Gebärdensprachvideos

	24
	Zugänglichkeit

(Art. 21, 29 und 30)
	SM
	fortlaufend
	Förderung des Gebärdensprachdolmetscherdienstes als Angebot für Menschen mit Behinderungen

	25
	Förderung und Stärkung der selbstbestimmten Vertretung der Menschen mit Behinderungen

(Art. 29)
	SM


	fortlaufend
	Finanzierung einer landesweiten verbandsübergreifenden Struktur zur Förderung der Selbsthilfe von Menschen mit Behinderungen in M-V 

	26
	Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen für eine gleichberechtigte Teilhabe
(Art. 4)
	SM
	fortlaufend
	Wirkungsanalyse der geltenden landesrechtlichen Regelungen für Menschen mit Behinderungen

	27
	Beschwerdemanagement in Angelegenheiten von Menschen mit Behinderungen
(Art. 4)
	SM
	fortlaufend
	Beobachtung und Verbesserung der Situation von Menschen mit Behinderungen auf Grund bekannter und ausgewählter Probleme

	28
	Erhöhung der gesellschafts- und sozialpolitischen Kompetenz der Organisationen
(Art. 29)
	SM
	fortlaufend
	Beratung und Unterstützung von Behindertenverbänden, Institutionen, Selbsthilfegruppen, Bürgern etc. für die Bereiche Schwerbehindertenrecht und Soziales Entschädigungsrecht

	29
	Zugänglichkeit
(Art. 9, 29 und 30)

	SM
	2010
	Herstellung der Barrierefreiheit als Zuwendungskriterium bei der öffentlichen Förderung (Förderrichtlinie)

	30
	Datensammlung
(Art. 31)
	SM
	2010/2011
	Sozialberichterstattung im Rahmen der „Konzeption einer Politik für und mit Menschen mit Behinderungen in M-V“

Aktuelle Bestandsaufnahme ausgewählter Parameter zur Situation von Menschen mit Behinderungen

	31
	Arbeit und Beschäftigung
(Art. 27)
	SM
	fortlaufend
	Umsetzung der gesetzlichen Möglichkeiten gemäß SGB IX zur Förderung von Menschen mit Behinderungen und Arbeitgebern zur Sicherstellung der Teilhabe am Arbeitsleben
Förderung des Übergangs von der Schule in den Beruf

	
	
	
	
	

	
	
	ressortübergreifend
	
	

	32
	Zugänglichkeit
(Art. 9, 21 und 29)
	alle Ressorts
	fortlaufend
	Kontinuierliche Verbesserung der Barrierefreiheit und des Zugangs zu Informationen und Kommunikation für Menschen mit Behinderungen

	33
	Zugänglichkeit

(Art. 9 und 21)
	alle Ressorts 
	fortlaufend
	Förderung der Verwendung leichter Sprache



